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RS OGH 1981/12/1 5Ob46/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1981

Norm

ABGB §1072

Rechtssatz

Besteht ein Vorkaufsrecht an einer Liegenschaft, so kann es, wenn nur ein ideeller Anteil verbunden mit

Wohnungseigentum verkauft wird, auch diesbezüglich ausgeübt werden (implizit).
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